
 
 
 
 

 

Schutzkonzept 300m LAPUA European Cup Final vom 
23.-26. September 2021 in Winterthur 
Endversion 2/13.09.2021 

 

Grundsätzliches 

Aufgrund der 5. Lockerungsmassnahmen des Bundesrates/BAG vom 23. Juni 2021 und den 
Einschränkungen vom 8. September 2021, kann der 30. 300m LAPUA Europacup-Final un-
ter den nachfolgenden Auflagen durchgeführt werden. 
 
Um die Covid19 Pandemie Ausbreitung unter Kontrolle zu halten, ist auch im Schiesssport 
die Einhaltung der folgenden Grundregeln notwendig: 
 

- Nur symptomfreie Personen erscheinen zum Wettkampf 
(Hat eine Person aus der Delegation Symptome, dann ist die Wettkampfleitung durch 
den Delegationsleiter zu informieren). 

- Strikte Einhaltung der Hygieneregeln 
- Halten Sie 1.5m Abstand wenn immer möglich 

 
Ankunft 

- Jede Person an dieser Veranstaltung (Athleten, Trainer, Delegationsmitglieder, Funk-
tionäre und Personal sowie Gäste und Zuschauer) muss nach der 3-G-Regel (ge-
impft/getestet/genesen) ein entsprechendes Zertifikat mit QR-Code für doppelt ge-
impfte oder genesene Personen vorweisen können. Dasselbe gilt für Personen mit 
einem PCR-Test oder Antigen-Schnelltest mit QR-Code, welcher nicht länger als 48 
Stunden zurückliegt. Es wird eine Eingangskontrolle geführt. 

- Vor Ort werden keine Tests angeboten. 
- An den Folgetagen (Freitag, Samstag und Sonntag) müssen Personen keine Zertifi-

kate mehr vorgewiesen werden, welche sich am ersten Tag (Donnerstag) registriert 
haben. 

 
Schiesstand 300m Outdoor 
 

- In der Schiessanlage 300m gilt keine Maskentragpflicht für alle Personen gemäss 
Schutzkonzept SSV für Outdoor-Stände (26.06.2021). 

 
Innenräume 

- In Innenräumen (Vorraum zur Schiessanlage, Büros, WC-Anlagen, Umkleideräume, 
usw.) gilt beim Betreten eine Maskentragpflicht für alle Personen. 

Hinweise/Desinfektionsmittel 

- Offizielle BAG-Plakate mit Verhaltensregeln an verschiedenen Standorten weisen auf 
die Verhaltensregeln «Covid19 Pandemie» hin. 

- Stationen mit Handdesinfektionsmittel sind beim Standeingang vorhanden. 

Im Schiessstand  

- Es erfolgt keine Desinfektion der Stände und Utensilien (Bedienungskästchen, Moni-
tore; Stand usw.) zwischen den Durchgängen. 
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Schiessvorbereitung der Sportler / Aufenthalt im Schiessstand 

- Das Ankleiden und die Schiessvorbereitung der Sportler erfolgt ausserhalb des  
Schiessstandes (Garderoben im UG) oder in der Zone vor dem Standzugang. 

- Rotation (Umherlaufen) im Schiessstand ist nicht erwünscht und auf ein Minimum zu  
beschränken. 

 

Aufenthalt der Sportler ausserhalb ihres Einsatzes 

- Dieser finden ausserhalb des Schiessstandes oder in den vorgesehenen Räumlich-
keiten (Vorraum der Schiessanlage oder Restaurant) statt. 

- Grössere Ansammlungen und enges Zusammenstehen sind zu vermeiden. 

Restaurant 

- Im Restaurant besteht ebenfalls Zertifikatspflicht 3-G (geimpft, genesen, getestet). 

ab Zugang eine Maskentragpflicht bis zum Platz. Beim Sitzen muss keine Maske ge-

tragen werden. Sobald sich die Person aber erhebt, muss die Maske wieder aufge-

setzt werden (z.B. für Besuch der Toiletten, Rauchpause, Verlassen des Betriebes, 

usw.). 

- Im Aussenbereich des Restaurants (Vorplatz) gibt es keine Einschränkungen und es 

besteht auch keine Maskentragpflicht. 

- Die Anzahl Personen an einem Tisch hat keine Vorgaben. 

- Im Weiteren gelten die Vorschriften von Gastro Swiss. 

 

Eigenverantwortung 

- auf diese wird explizit hingewiesen 

 

Dieses Schutzkonzept gilt als Basisdokument für diese Veranstaltung aufgrund der Vorla-

gen/Bestimmungen des SSV vom 26.06.2021 und den Einschränkungen auf 13.09.2021. 

Kurzfristige Anpassungen (z.B. Einschränkungen durch den Kanton) bleiben vorbehalten. 
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